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(57) Es ist eine Verpackungsvorrichtung (1) für Arti-
kel (3) wie Getränkebehälter (5) offenbart. Die Verpa-
ckungsvorrichtung (1) umfasst wenigstens eine Horizon-
talfördereinrichtung (7) zum Fördern von Artikeln (3) so-
wie mindestens eine Zuführeinrichtung (4), welche flä-
chige Verpackungszuschnitte (2) in einen Transportweg
der Artikel (3) einbringen kann, so dass Artikel (3) wäh-
rend des Förderns über die wenigstens eine Horizontal-
fördereinrichtung (7) auf in den Transportweg einge-

brachte flächige Verpackungszuschnitte (2) auffahren.
Es ist vorgesehen, dass die mindestens eine Zuführ-

einrichtung (4) zum Erkennen und Ausleiten von be-
stimmten und bis dahin zum Einbringen in den Trans-
portweg vorgesehenen flächigen Verpackungszuschnit-
ten (2’) ausgebildet ist, welche bestimmten und bis dahin
zum Einbringen in den Transportweg vorgesehenen flä-
chigen Verpackungszuschnitte (2’) einen Fehler aufwei-
sen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Verpa-
ckungsvorrichtung für Artikel und ein Verfahren zum Be-
reitstellen von flächigen Verpackungszuschnitten für Ar-
tikel.
[0002] Für die Verarbeitung, Zusammenstellung,
Gruppierung und Verpackung von Artikeln wie bspw. Ge-
tränkebehältern gibt es die unterschiedlichsten Verpa-
ckungsarten. Derzeit bspw. als Getränkebehälter am
häufigsten eingesetzte PET-Behälter weisen relativ ge-
ringe Wandstärken auf und sind auch im befüllten Zu-
stand nicht völlig formstabil. Aus diesem Grund und im
Hinblick auf die bessere logistische Handhabbarkeit wer-
den die verschiedensten Verpackungen für gruppierte
Einzelbehälter eingesetzt. So können die Behälter in
gruppierter Anordnung bspw. auf einen Kartonbogen ge-
stellt werden, dessen Ränder nach oben gefalzt werden.
Dies bezeichnet man auch als Tray. Auch sind Ausfüh-
rungsformen bekannt, bei welchen Behälter in gruppier-
ter Anordnung bspw. auf einen Kartonbogen gestellt wer-
den, der eine ebene Standfläche für die jeweiligen Be-
hälter ausbildet und keine Ränder besitzt, die nach oben
gefaltet werden müssen bzw. können. Diese Kartonbö-
gen bzw. Verpackungen werden als Pad bezeichnet.
[0003] Um eine jeweilige Verpackung möglichst
schnell an den jeweiligen Behältern anordnen zu können,
sind bereits Vorrichtungen bekannt, bei welchen die je-
weiligen Behälter auf eine Verpackung bzw. auf ein Pad
oder Tray auffahren. Eine solche Vorrichtung offenbart
beispielsweise die DE 10 2014 112 341 A1. Die hier of-
fenbarte Verpackungsvorrichtung besitzt eine Horizon-
talfördereinrichtung, auf welcher Gruppen aus Behältern
gebildet werden. Weiter umfasst die Verpackungsvor-
richtung eine Kartonzufuhr, welche Kartonumverpackun-
gen bereitstellt. Über die Kartonzufuhr werden Karto-
numverpackungen bereitgestellt, so dass eine jeweilige
Gruppe an Behältern auf eine jeweilige Kartonumverpa-
ckung auffahren kann und nachfolgend auf der jeweiligen
Kartonumverpackung aufsteht.
[0004] Die Praxis hat gezeigt, dass es bei einer Bereit-
stellung von Kartonumverpackungen über die Kartonzu-
fuhr gemäß dem Stand der Technik zu Problemen kom-
men kann. Hierbei kann es beispielsweise sein, dass ei-
ne jeweilige Orientierung einer Kartonumverpackung be-
reits während der Bewegung in Richtung der die Gruppen
an Behältern führenden Horizontalfördereinrichtung
nicht mit einer Soll-Orientierung übereinstimmt. Fährt ei-
ne jeweilige Gruppe an Behältern sodann auf eine solche
Kartonumverpackung auf, so können hierauf ggf. nicht
sämtliche Behälter auf der jeweiligen Kartonumverpa-
ckung aufstehen und/oder eine aus Kartonumverpa-
ckung und Behältern gebildete Verpackungseinheit zu
Instabilitäten neigen.
[0005] Auch kann es sein, dass der gesamte Verpa-
ckungsprozess blockiert wird, sofern ungewollt mehrere
Kartonumverpackungen aneinander haften bleiben und
in dieser Form in Richtung der die Behälter führenden

Horizontalfördereinrichtung bewegt werden. Auch kön-
nen sich Probleme ergeben, sofern eine Dimensionie-
rung und/oder Beschaffenheit einer jeweiligen Umverpa-
ckung nicht mit einer vorgegebenen Soll-Dimensionie-
rung und/oder Soll-Beschaffenheit übereinstimmt.
[0006] Bisher mussten im Stand der Technik hierbei
Kartonumverpackungen, die einen Fehler aufwiesen,
durch einen Benutzer aus der Verpackungsvorrichtung
entfernt werden. Der jeweilige Verpackungsprozess war
hierbei ungewollt zu unterbrechen.
[0007] Aus der DE 101 16 104 A1 sind ein Verfahren
und eine Vorrichtung zur kontinuierlichen Abfüllung einer
vorgegebenen Menge eines Produktes in Packungen be-
kannt. Die Packungen können aus Packstoff hergestellt
sein, der von einer Rolle bereitgestellt wird. Defekte im
Verbundmaterial oder Mängel der befüllten Verpackun-
gen werden erkannt und die entsprechende Ausschuss-
ware aus dem Produktionsprozess ausgeschleust. Dies
soll dadurch ermöglicht werden, indem eine Zentralsteu-
erung vor, während und nach der Abfüllung über eine
Mehrzahl von Schnittstellen Informationsdaten über den
Herstellungsprozess des Packstoffs, die Unversehrtheit
des Packungsmantelns oder der offenen Packung sowie
den Abfüllprozess sammelt. Über eine Oberflächenkon-
trollanlage sowie eine Mehrzahl von Detektoren zum
Sammeln von Daten für die Zentralsteuerung erfolgt über
eine Ausschleusvorrichtung das Ausschleusen von nicht
gefüllten oder von gefüllten, jedoch undichten oder be-
schädigten Packungen.
[0008] Die DE 102 32 215 A1 offenbart eine Förder-
einrichtung zum Transport und Ausschleusen von fla-
chen Gegenständen. Die Fördereinrichtung umfasst hin-
tereinander angeordnete Fördermodule, die umlaufend
angetriebene Förderbänder aufweisen. Die in Förder-
richtung hinteren Teile der Fördermodule sind jeweils mit
Antrieben zur Ausführung einer Schwenkbewegung
senkrecht zur Förderrichtung um den in Förderrichtung
vorderen Teil ausgestattet. Die Module können dadurch
zwischen einer Transportposition und einer Ausschleus-
position verschwenkt werden. Außerdem kann die Länge
eines beförderten flachen Gegenstandes und seine Po-
sition zu jedem Zeitpunkt bestimmt werden. Über jedem
Fördermodul ist ein annähernd senkrecht zur Förderrich-
tung verfahrbares, federnd gelagertes oder elastisches
Andruckelement so angeordnet, dass es den vom be-
treffenden Fördermodul gerade transportierten Gegen-
stand während der Schwenkbewegung an das Förder-
band andrückt.
[0009] Eine Ausschleusstation für Kartonzuschnitte
und ein Verfahren zum Herstellen und Ausschleusen von
Kartonzuschnitten findet sich weiterhin in der DE 10 2009
046 349 A1 beschrieben. Die Kartonzuschnitte werden
auf Qualität und Fehler hin untersucht und bei Feststellen
von Fehlern oder Qualitätsmängeln automatisch aus ei-
nem Bearbeitungs- oder Herstellungsprozess ausge-
schleust. Die relativen Positionen der Kartonzuschnitte
vor einer von der Förderstrecke abzweigenden Aus-
schleusstrecke werden erfasst. Die Förderstrecke ist mit
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abschnittsweise verschwenkbaren Klappenbändern in
einem Transportabschnitt und mit in Förderrichtung da-
hinterliegenden Abzugsbändern in einem Abzugsab-
schnitt ausgestattet. Die Abzugsbänder können zeitwei-
se mit höherer Geschwindigkeit betrieben werden als die
Klappen- bzw. Transportbänder.
[0010] Die DE 10 2012 209 978 A1 offenbart eine Vor-
richtung zum Transport von Gegenständen oder Pack-
mitteln mit einer umlaufenden Förderstrecke und einer
Vielzahl von daran umlaufenden Fördereinrichtungen,
die jeweils erste und zweite Förderelemente umfassen.
Die Förderelemente sind jeweils individuell und unab-
hängig voneinander antreibbar und dafür vorgesehen,
gemeinsam einen Gegenstand zu transportieren. Die
Förderelemente können mittels Linearantrieben unab-
hängig voneinander angetrieben werden.
[0011] Zudem offenbart die EP 0 378 052 A1 eine Ver-
packungsvorrichtung mit einer Beutelformmaschine zum
Herstellen von mit Gut zu füllenden Beuteln, die aus ei-
nem Einschlagmaterialband geformt werden. Das Band
wird über eine Eingangseinrichtung zugeführt, die ein
Bandfördersystem, eine Leimauftragseinrichtung, eine
Bearbeitungsstation und eine Trenneinrichtung zum
Trennen des Einschlagmaterialbandes in Bandabschnit-
te umfasst. Die Eingangseinrichtung weist eine Kontrol-
leinrichtung zum Nachweisen von Fehlern im Einschlag-
material und Auslenkmittel auf, die bei einem festgestell-
ten Fehler im Einschlagmaterialband den Anfang eines
ankommenden Bandabschnittes in einen Ausscheidebe-
hälter fallen lässt.
[0012] Angesichts der aus dem Stand der Technik be-
kannten Fehlererkennungs- und Ausschleuseinrichtun-
gen kann es als vorrangige Aufgabe der Erfindung be-
trachtet werden, eine gattungsgemäße Vorrichtung und
ein gattungsgemäßes Verfahren bereitzustellen, bei wel-
chen ein Eingreifen durch einen Benutzer im Falle einer
mit einem Fehler einer Verpackung einhergehenden Stö-
rung zumindest in reduziertem Ausmaße notwendig ist.
Die Vorrichtung soll zudem einen unkomplizierten Auf-
bau besitzen. Weiter soll das Verfahren einfach umge-
setzt werden können.
[0013] Die obigen Aufgaben werden durch eine Ver-
packungsvorrichtung und ein Verfahren mit den Merk-
malen in den unabhängigen Ansprüchen gelöst. Weitere
vorteilhafte Ausgestaltungen werden durch die Unteran-
sprüche beschrieben.
[0014] Die Erfindung betrifft eine Verpackungsvorrich-
tung für Artikel wie Getränkebehälter oder dergleichen.
Die Verpackungsvorrichtung umfasst wenigstens eine
Horizontalfördereinrichtung zum Fördern von Artikeln. In
diversen Ausführungsformen kann die Verpackungsvor-
richtung eine Einteileinrichtung umfassen, die relativ zu-
einander beabstandete Gruppen mit jeweils mehreren
Artikeln bildet. Die Gruppen von Artikeln können hierbei
mittels der wenigstens einen Horizontalfördereinrichtung
in einer Förderrichtung der wenigstens einen Horizontal-
fördereinrichtung relativ zueinander beabstandet bewegt
werden.

[0015] Die wenigstens eine Horizontalfördereinrich-
tung kann ein erstes Transportband umfassen, welches
ggf. bereits gruppierte bzw. ggf. bereits zu Gruppen zu-
sammengefasste Artikel in horizontaler Richtung be-
wegt. An das erste Transportband kann eine weitere För-
dereinrichtung anschließen. Die weitere Fördereinrich-
tung kann beispielsweise durch ein weiteres Transport-
band und/oder mehrere benachbarte Förderketten
und/oder mehrere benachbarte Förderriemen ausgebil-
det sein. Zwischen dem ersten Transportband und der
weiteren Fördereinrichtung kann ein Spalt ausgebildet
sein, über welchen Spalt, wie nachfolgend noch be-
schrieben, flächige Verpackungszuschnitte in einen
Transportweg der Artikel eingebracht werden können,
so dass Artikel während des Förderns über die wenigs-
tens eine Horizontalfördereinrichtung bzw. bei einem
Übertritt vom ersten Transportband auf die weitere För-
dereinrichtung auf in den Transportweg eingebrachte flä-
chige Verpackungszuschnitte auffahren.
[0016] Die flächigen Verpackungszuschnitte können
seitliche, vordere und/oder hintere Laschen umfassen,
die aufgerichtet bzw. gefaltet werden können. An die wei-
tere Fördereinrichtung kann hierzu eine ggf. als Bestand-
teil der wenigstens einen Horizontalfördereinrichtung
ausgebildete Gebindeformeinheit anschließen, welche
Gebindeformeinheit eine Vielzahl an umlaufend beweg-
ten Faltfingern umfasst. Die Vielzahl an umlaufend be-
wegten Faltfingern können während ihrer umlaufenden
Bewegung insbesondere vordere und hintere Laschen
der bereits in den Transportweg der Artikel eingebrach-
ten und eine jeweilige Gruppierung an Artikeln tragenden
flächigen Verpackungszuschnitte aufrichten bzw. falten.
Von der weiteren Fördereinrichtung können somit die be-
reits in den Transportweg der Artikel eingebrachten und
eine jeweilige Gruppierung an Artikeln tragenden flächi-
gen Verpackungszuschnitte auf die Gebindeformeinheit
übertreten, wobei mittels der jeweiligen Vielzahl an um-
laufend bewegten Faltfingern der Gebindeformeinheit
insbesondere vordere und hintere Laschen der bereits
in den Transportweg der Artikel eingebrachten und eine
jeweilige Gruppierung an Artikel tragenden flächigen
Verpackungszuschnitte aufgerichtet bzw. gefaltet wer-
den.
[0017] Weiter umfasst die Verpackungsvorrichtung
mindestens eine Zuführeinrichtung, welche, wie vorher-
gehend erwähnt, flächige Verpackungszuschnitte in ei-
nen Transportweg der Artikel einbringen kann, so dass
Artikel während des Förderns über die wenigstens eine
Horizontalfördereinrichtung auf in den Transportweg ein-
gebrachte flächige Verpackungszuschnitte auffahren.
Die Zuführeinrichtung kann mindestens eine Saug-
und/oder Greifeinrichtung sowie wenigstens eine Trans-
porteinrichtung umfassen, wobei die mindestens eine
Saug- und/oder Greifeinrichtung jeweilige zuoberst auf
einem Stapel angeordnete flächige Verpackungszu-
schnitte vom Stapel abheben und an die Transportein-
richtung übergeben kann. Die wenigstens eine Trans-
porteinrichtung kann jeweilige flächige Verpackungszu-
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schnitte sodann in den Transportweg der Artikel einbrin-
gen. Der Stapel kann über ein als Bestandteil der Ver-
packungsvorrichtung ausgebildetes Magazin bereitge-
stellt werden. Die Verpackungsvorrichtung kann eine
Steuer- und/oder Regeleinrichtung umfassen, mit wel-
cher die mindestens eine Saug- und/oder Greifeinrich-
tung in Verbindung steht. Die Steuer- und/oder Regel-
einrichtung kann ggf. die mindestens eine Saug-
und/oder Greifeinrichtung zum Abheben eines jeweiligen
zuoberst auf dem Stapel angeordneten flächigen Verpa-
ckungszuschnittes ansteuern. Die mindestens eine Zu-
führeinrichtung kann zumindest teilweise und vorzugs-
weise vollständig oder im Wesentlichen vollständig un-
terhalb einer durch die wenigstens eine Horizontalförder-
einrichtung für Artikel ausgebildeten Förderebene ange-
ordnet bzw. positioniert sein.
[0018] Es ist vorgesehen, dass die mindestens eine
Zuführeinrichtung zum Erkennen und Ausleiten bzw.
Aussondern von bestimmten und bis dahin zum Einbrin-
gen in den Transportweg vorgesehenen flächigen Ver-
packungszuschnitten ausgebildet ist, welche bestimm-
ten und bis dahin zum Einbringen in den Transportweg
vorgesehenen flächigen Verpackungszuschnitte einen
Fehler aufweisen.
[0019] Weiter kann es sein, dass die mindestens eine
Zuführeinrichtung wenigstens eine vorzugsweise als Ka-
mera ausgebildete optische Erfassungseinrichtung be-
sitzt, über welche wenigstens eine optische Erfassungs-
einrichtung ein Fehler von jeweiligen bis dahin zum Ein-
bringen in den Transportweg vorgesehenen flächigen
Verpackungszuschnitten erkennbar ist. Denkbar ist
auch, dass die wenigstens eine optische Erfassungsein-
richtung eine Lichtschranke umfasst. Vorzugsweise ist
die wenigstens eine optische Erfassungseinrichtung der-
art positioniert, dass bereits vollständig vom Stapel ab-
getrennte und noch nicht in den Transportweg der Artikel
eingebrachte flächige Verpackungszuschnitte in den Er-
fassungsbereich der wenigstens einen optischen Erfas-
sungseinrichtung gelangen.
[0020] Wie vorhergehend bereits erwähnt, kann es
sein, dass die mindestens eine Zuführeinrichtung we-
nigstens eine Transporteinrichtung umfasst, die zum Ein-
bringen von flächigen Verpackungszuschnitten in den
Transportweg der Artikel ausgebildet ist. Ein Abschnitt
der wenigstens einen Transporteinrichtung kann zum
Ausleiten des jeweiligen einen Fehler aufweisenden flä-
chigen Verpackungszuschnittes schwenkbar ausgebil-
det sein. Insbesondere kann die Verpackungsvorrich-
tung bzw. die Zuführeinrichtung einen Aktor besitzen,
über welchen der Abschnitt der wenigstens einen Trans-
porteinrichtung zum Ausleiten des jeweiligen einen Feh-
ler aufweisenden flächigen Verpackungszuschnittes
schwenkbar ist. Die Steuer- und/oder Regeleinrichtung
kann mit dem Aktor in Verbindung stehen und den Aktor
zum Schwenken des Abschnittes der Transporteinrich-
tung bedarfsweise ansteuern.
[0021] Insbesondere kann es sein, dass der Abschnitt
der wenigstens einen Transporteinrichtung zum Auslei-

ten des jeweiligen einen Fehler aufweisenden flächigen
Verpackungszuschnittes um eine zumindest näherungs-
weise horizontal orientierte Achse in Richtung nach un-
ten schwenkbar ist.
[0022] Bewährt haben sich Ausführungsformen, bei
welchen die mindestens eine Zuführeinrichtung wenigs-
tens ein Auffangbehältnis umfasst, in welches wenigs-
tens eine Auffangbehältnis die wenigstens eine Trans-
porteinrichtung einen jeweiligen flächigen Verpackungs-
zuschnitt, der einen Fehler aufweist, mittels einer vor-
zugsweise in Richtung nach unten und um eine zumin-
dest näherungsweise horizontal orientierte Achse ge-
richteten Schwenkbewegung ihres Abschnittes weiter-
leiten kann. In denkbaren Ausführungsformen kann die
Verpackungsvorrichtung mindestens ein erstes Auffang-
behältnis umfassen, in welches flächige, einen Fehler
aufweisende und zur weiteren Verwendung bzw. Verpa-
ckung geeignete Verpackungszuschnitte eingebracht
werden. Zudem kann die Verpackungsvorrichtung min-
destens ein zweites Auffangbehältnis umfassen, in wel-
ches flächige und zur weiteren Verwendung bzw. Ver-
packung nicht geeignete Verpackungszuschnitte einge-
bracht werden. Es kann hierbei sein, dass die Steuer-
und/oder Regeleinrichtung unter Zuhilfenahme der we-
nigstens einen optischen Erfassungseinrichtung eine
Entscheidung trifft, ob ein jeweiliger flächiger Verpa-
ckungszuschnitt, der einen Fehler aufweist, in das min-
destens eine erste Auffangbehältnis oder in das mindes-
tens eine zweite Auffangbehältnis einzubringen ist.
[0023] Es kann sein, dass über die mindestens eine
Zuführeinrichtung flächige Verpackungszuschnitte mit
vorgegebener Taktfrequenz in den Transportweg der Ar-
tikel einbringbar sind, wobei die mindestens eine Zuführ-
einrichtung derart regelbar ist, dass die mindestens eine
Zuführeinrichtung im Falle eines Ausleitens eines jewei-
ligen einen Fehler aufweisenden flächigen Verpackungs-
zuschnittes die vorgegebene Taktfrequenz einhalten
kann. Wie bereits erwähnt, kann die mindestens eine Zu-
führeinrichtung wenigstens eine Transporteinrichtung
umfassen. Die mindestens eine Zuführeinrichtung kann
hierbei derart regelbar sein, dass eine Fördergeschwin-
digkeit der wenigstens einen Transporteinrichtung bzw.
zumindest eines Förderabschnittes der wenigstens ei-
nen Transporteinrichtung temporär und auf das Aus-
schleusen bzw. Aussondern des jeweiligen einen Fehler
aufweisenden flächigen Verpackungszuschnittes abge-
stimmt erhöht wird.
[0024] Weiter haben sich Ausführungsformen be-
währt, bei welchen die mindestens eine Zuführeinrich-
tung und die wenigstens eine Horizontalfördereinrich-
tung derart zusammenwirken, dass eine Förderge-
schwindigkeit der wenigstens einen Horizontalförderein-
richtung abgestimmt auf ein Ausschleusen bzw. Ausson-
dern eines jeweiligen einen Fehler aufweisenden Verpa-
ckungszuschnittes regelbar ist. Insbesondere kann die
Fördergeschwindigkeit der wenigstens einen Horizontal-
fördereinrichtung derart regelbar sein, dass die Förder-
geschwindigkeit abgestimmt auf das Ausschleusen bzw.
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Aussondern des jeweiligen einen Fehler aufweisenden
flächigen Verpackungszuschnittes temporär vermindert
wird. Umfasst die wenigstens eine Horizontalförderein-
richtung, wie vorhergehend erwähnt, ein erstes Trans-
portband, auf welchem bereits gruppierte bzw. zu Grup-
pen zusammengefasste Artikel bewegt werden, so kann
es sein, dass die mindestens eine Zuführeinrichtung und
das als Bestandteil der wenigstens einen Horizontalför-
dereinrichtung ausgebildete erste Transportband derart
zusammenwirken, dass eine Fördergeschwindigkeit des
als Bestandteil der wenigstens einen Horizontalförder-
einrichtung ausgebildeten ersten Transportbandes ab-
gestimmt auf ein Ausschleusen bzw. Aussondern eines
jeweiligen einen Fehler aufweisenden Verpackungszu-
schnittes regelbar ist. Insbesondere kann es hierbei sein,
dass eine für gruppierte bzw. zu Gruppen zusammenge-
fasste Artikel vorgesehene Fördergeschwindigkeit des
ersten Transportbandes temporär reduziert wird.
[0025] Ein Fehler eines jeweiligen flächigen Verpa-
ckungszuschnittes kann bspw. dadurch gebildet sein,
dass

- eine Geometrie bzw. ein Umfangsverlauf eines flä-
chigen Verpackungszuschnittes nicht mit einer vor-
gegebenen Soll-Geometrie bzw. einem vorgegebe-
nen Soll-Umfangsverlauf übereinstimmt und/oder
dadurch, dass

- eine Lage und/oder Position eines flächigen Verpa-
ckungszuschnittes nicht mit einer vorgegebenen
Soll-Lage bzw. Soll-Position übereinstimmt
und/oder dadurch, dass

- an einem jeweiligen flächigen Verpackungszu-
schnitt ungewollt mindestens ein weiterer flächiger
Verpackungszuschnitt anhaftet.

[0026] Die Erfindung betrifft darüber hinaus ein Ver-
fahren zum Bereitstellen von flächigen Verpackungszu-
schnitten für Artikel wie Getränkebehälter oder derglei-
chen. Merkmale, welche vorhergehend bereits zu diver-
sen Ausführungsformen der Verpackungsvorrichtung
beschrieben wurden, können ebenso in diversen Aus-
führungsformen des nachfolgend beschriebenen Ver-
fahrens vorgesehen sein und werden nicht mehrfach er-
wähnt. Weiter können nachfolgend beschriebene Merk-
male, welche diverse Ausführungsformen des Verfah-
rens betreffen, bei vorhergehend beschriebener Verpa-
ckungsvorrichtung vorgesehen sein.
[0027] Ein erster Schritt sieht ein Fördern von Artikeln
vor. Hierbei können Gruppen an Artikeln in einer Förder-
richtung relativ zueinander beabstandet horizontal be-
wegt werden. Ein weiterer Schritt sieht ein Einbringen
von flächigen Verpackungszuschnitten in einen Trans-
portweg der Artikel vor, wobei Artikel während des För-
derns auf in den Transportweg eingebrachte flächige
Verpackungszuschnitte auffahren.
[0028] Die flächigen Verpackungszuschnitte können

beispielsweise durch Karton, Pappe, Wellpappe
und/oder Kunststoff gebildet sein. Weiter werden zum
Einbringen in den Transportweg vorgesehene Verpa-
ckungszuschnitte auf einen Fehler überprüft und solche
jeweiligen flächigen Verpackungszuschnitte, bei deren
Überprüfung ein Fehler erkannt wird, anstelle des Ein-
bringens in den Transportweg ausgesondert.
[0029] Es kann sein, dass jeweilige zum Einbringen in
den Transportweg vorgesehene flächige Verpackungs-
zuschnitte unter Zuhilfenahme wenigstens einer opti-
schen Erfassungseinrichtung und insbesondere unter
Zuhilfenahme einer Kamera auf einen Fehler überprüft
werden. Auch ist denkbar, dass jeweilige zum Einbringen
in den Transportweg vorgesehene flächige Verpa-
ckungszuschnitte unter Zuhilfenahme einer Lichtschran-
ke auf einen Fehler überprüft werden.
[0030] Weiter kann es sein, dass die flächigen Verpa-
ckungszuschnitte über wenigstens eine Transportein-
richtung in den Transportweg der Artikel eingebracht
werden, wobei bei Erkennen eines Fehlers im Rahmen
der Überprüfung ein Abschnitt der wenigstens einen
Transporteinrichtung vorzugsweise um eine zumindest
näherungsweise horizontal orientierte Achse in Richtung
nach unten geschwenkt wird, woraus resultierend der
jeweilige flächige Verpackungszuschnitt, bei dem im
Rahmen der Überprüfung ein Fehler erkannt wird, an-
stelle des Einbringens in den Transportweg ausgeson-
dert bzw. ausgeschleust wird.
[0031] Auch ist denkbar, dass der jeweilige flächige
Verpackungszuschnitt, bei dem im Rahmen der Über-
prüfung ein Fehler erkannt wird, anstelle des Einbringens
in den Transportweg über den vorzugsweise um eine
zumindest näherungsweise horizontal orientierte Achse
in Richtung nach unten geschwenkten Abschnitt der we-
nigstens einen Transporteinrichtung in ein Auffangbe-
hältnis weitergeleitet wird. Hierbei kann der jeweilige ei-
nen Fehler aufweisende flächige Verpackungszuschnitt
seinen Kontakt bzw. Oberflächenkontakt zu dem in Rich-
tung nach unten geschwenkten Abschnitt der Transpor-
teinrichtung verlieren, woraufhin der in Richtung nach
unten geschwenkte Abschnitt in Richtung nach oben in
eine Ausgangslage zurückgeschwenkt wird.
[0032] Weiter ist vorstellbar, dass flächige Verpa-
ckungszuschnitte über mindestens eine Zuführeinrich-
tung mit vorgegebener Taktfrequenz in den Transport-
weg der Artikel eingebracht werden, wobei die mindes-
tens eine Zuführeinrichtung im Falle eines Ausleitens ei-
nes jeweiligen flächigen Verpackungszuschnittes zum
Einhalten der bestimmten Taktfrequenz geregelt wird.
[0033] Darüber hinaus kann eine Fördergeschwindig-
keit der Artikel abgestimmt auf ein jeweiliges Ausleiten
eines jeweiligen flächigen Verpackungszuschnittes ge-
regelt werden.
[0034] Es sei darauf hingewiesen, dass alle Aspekte,
die im Zusammenhang mit der zuvor in unterschiedlichen
Ausführungsvarianten erläuterten Verpackungsvorrich-
tung diskutiert und mit dieser im Zusammenhang stehen
können, ebenso Teilaspekte des erfindungsgemäßen
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Verfahrens bilden können und umgekehrt.
[0035] Die nachfolgenden Ausführungen fassen noch-
mal einige Aspekte der zuvor bereits in verschiedenen
Ausführungsvarianten erläuterten Erfindung zusammen,
konkretisieren einige Aspekte, sollen jedoch nicht im Wi-
derspruch zu den bereits gemachten Ausführungen ge-
sehen werden, sondern in Zusammenschau, bei Zwei-
feln ggf. als speziellere Ausführungsvarianten und/oder
Abwandlungen. So kann, wie bereits oben mehrfach er-
wähnt, die erfindungsgemäße Verpackungsvorrichtung
insbesondere eine Horizontalfördereinrichtung umfas-
sen, mittels welcher Artikel, die vorliegend etwa durch
Getränkebehälter gebildet sein können, entlang einer de-
finierten Förderrichtung bewegt werden.
[0036] Bestandteil der Verpackungsvorrichtung kann
insbesondere eine Zuführeinrichtung sein, die unterhalb
einer durch die Horizontalfördereinrichtung definierten
Transportebene positioniert ist. Über die Zuführeinrich-
tung können flächige Verpackungszuschnitte in einen
Transportweg der Artikel bzw. Getränkebehälter einge-
bracht werden, so dass die Artikel bzw. Getränkebehälter
während ihrer fortlaufenden und über die Horizontalför-
dereinrichtung bewirkten Bewegung auf die in den Trans-
portweg eingebrachten Verpackungszuschnitte auffah-
ren. Die Verpackungszuschnitte können eine ebene Auf-
standsfläche für Artikel ausbilden. Wahlweise bzw. opti-
onal können die Verpackungszuschnitte Ränder besit-
zen, die nach Auffahren der Artikel auf einen jeweiligen
Verpackungszuschnitt in Richtung nach oben gefaltet
werden.
[0037] Die Verpackungsvorrichtung umfasst zudem
vorzugsweise ein Magazin, in welchem mehrere Verpa-
ckungszuschnitte in gestapelter Form bzw. flach aufein-
ander gelegt als Stapel angeordnet sind. Zudem umfasst
die Verpackungsvorrichtung eine Saug- und/oder Greif-
einrichtung, welche als Bestandteil der Zuführeinrichtung
ausgebildet ist und welche einen jeweiligen zuoberst auf
dem Stapel liegenden flächigen Verpackungszuschnitt
vom Stapel abheben und entgegennehmen kann. Die
Saug- und/oder Greifeinrichtung kann sodann einen je-
weiligen vom Stapel entgegengenommenen flächigen
Verpackungszuschnitt zwischen zwei Zahnriemen der
Zuführeinrichtung einbringen, welche Zahnriemen um-
laufend bewegt werden und hierdurch einen jeweiligen
eingebrachten Verpackungszuschnitt in Richtung einer
optischen Erfassungseinrichtung fördern.
[0038] Die Saug- und/oder Greifeinrichtung wird hier-
bei über eine geeignete Steuer- und/oder Regeleinrich-
tung gesteuert bzw. betätigt. Die Position, aus welcher
die Zahnriemen den jeweiligen Verpackungszuschnitt
von der Saug- und/oder Greifeinrichtung entgegenneh-
men, wird im vorliegenden Zusammenhang auch als
Transferposition bezeichnet.
[0039] Die Zahnriemen werden umlaufend angetrie-
ben und bewegen hierbei den jeweiligen im Bereich der
Transferposition entgegengenommenen Verpackungs-
zuschnitt in Richtung einer optischen Erfassungseinrich-
tung, die beispielsweise eine Lichtschranke und/oder ei-

ne Kamera umfassen kann.
[0040] Die Praxis hat gezeigt, dass während einer fort-
laufenden Entnahme an Verpackungszuschnitten vom
Stapel einzelne über die Zahnriemen entgegengenom-
mene Verpackungszuschnitte einen Fehler aufweisen
können. Beispielsweise kann dann ein Fehler vorliegen,
wenn eine Dimensionierung eines jeweiligen Verpa-
ckungszuschnittes nicht mit einer vorgegebenen Soll-Di-
mensionierung übereinstimmt bzw. wenn Abmessungen
von Verpackungszuschnitten zu groß oder zu klein aus-
gebildet sind. Auch kann es sein, dass eine Position von
über die Zahnriemen entgegengenommenen Verpa-
ckungszuschnitten nicht mit einer gewollten bzw. vorge-
gebenen Soll-Position übereinstimmt. Auch können
mehrere Verpackungszuschnitte auf dem Stapel auf-
grund elektrostatischer Adhäsion und/oder mechani-
schen Verhakens aneinander haften, so dass über die
Saug- und/oder Greifeinrichtung ungewollt mehrere an-
einander haftende Verpackungszuschnitte im Bereich
der Transferposition an die Zahnriemen übergeben wer-
den. Auch solche aneinander haftende Verpackungszu-
schnitte sind nicht dafür geeignet, in den Transportweg
der Artikel bzw. Getränkebehälter eingebracht zu werden
und sollen daher als Fehler erkannt werden.
[0041] Die optische Erfassungseinrichtung steht mit
der Steuer- und/oder Regeleinrichtung in Verbindung.
Unter Zuhilfenahme der optischen Erfassungseinrich-
tung ist die Steuer- und/oder Regeleinrichtung in der La-
ge, einen Fehler von mittels der Zahnriemen in den Be-
reich der optischen Erfassungseinrichtung bewegter flä-
chiger Verpackungszuschnitte zu erkennen. Da solche
Verpackungszuschnitte nicht dazu geeignet sind, in den
Transportweg der Artikel bzw. Getränkebehälter einge-
bracht zu werden, wird, wie nachfolgend noch beschrie-
ben, ein Abschnitt der als Bestandteil der Zuführeinrich-
tung ausgebildeten und flächige Verpackungszuschnitte
bewegenden Transporteinrichtung in Richtung nach un-
ten geschwenkt.
[0042] Hierdurch ist es möglich, solche einen Fehler
aufweisende Verpackungszuschnitte in ein Auffangbe-
hältnis weiterzuleiten, wohingegen Verpackungszu-
schnitte, bei deren Überprüfung kein Fehler erkannt wur-
de, über den Förderabschnitt der Transporteinrichtung
in den Transportweg der Artikel bzw. Getränkebehälter
eingebracht werden. Dem Abschnitt der Transportein-
richtung ist eine Führung zugeordnet, über welche ver-
hindert werden kann, dass ein jeweiliger Verpackungs-
zuschnitt, der einen Fehler aufweist, den in Richtung
nach unten geneigten Abschnitt vor dem Weiterleiten in
das Auffangbehältnis ungewollt verlässt. Hierzu ist die
Führung ortsfest am Abschnitt der Transporteinrichtung
angeordnet.
[0043] In einem Überprüfungsbereich kann festgestellt
werden, ob jeweilige bis dahin zum Einbringen in den
Transportweg von Artikeln bzw. Getränkebehältern vor-
gesehene Verpackungszuschnitte fehlerbehaftet sind.
Sofern einzelne fehlerbehaftete Verpackungszuschnitte
erkannt werden, werden solche Verpackungszuschnitte
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mittels der vorhergehend beschriebenen und in Richtung
nach unten orientierten Schwenkbewegung des
schwenkbaren Abschnittes der Transporteinrichtung in
das Auffangbehältnis weitergeleitet.
[0044] Sofern bei Verpackungszuschnitten kein Fehler
festgestellt wird, bleibt der im Überprüfungsbereich be-
findliche und als Bestandteil der Transporteinrichtung
ausgebildete Abschnitt in der horizontalen Position und
wird nicht in Richtung nach unten geschwenkt. Hierdurch
werden jeweilige fehlerlose Verpackungszuschnitte über
den in einem Förderbereich der Verpackungsvorrichtung
angeordneten Förderabschnitt in den Transportweg der
Artikel bzw. Getränkebehälter eingebracht, wobei meh-
rere Artikel bzw. Getränkebehälter auf einen jeweiligen
in ihren Transportweg eingebrachten fehlerlosen Verpa-
ckungszuschnitt auffahren.
[0045] Sofern über einen bestimmten Zeitverlauf von
der Steuer- und/oder Regeleinrichtung unter Zuhilfenah-
me der optischen Erfassungseinrichtung keine Fehler bei
Verpackungszuschnitten erkannt werden, wird die Hori-
zontalfördereinrichtung mit gleichbleibender Förderge-
schwindigkeit betrieben, so dass über den Zeitverlauf ei-
ne gleichbleibende Anzahl an Artikeln bzw. Getränkebe-
hältern entlang der Horizontalfördereinrichtung bewegt
wird.
[0046] Auch werden über die mindestens eine Zuführ-
einrichtung flächige Verpackungszuschnitte mit vorge-
gebener und an die gleichbleibende Fördergeschwindig-
keit der Horizontalfördereinrichtung angepasster Takt-
frequenz in den Transportweg der Artikel bzw. Geträn-
kebehälter eingebracht.
[0047] Sofern ein Verpackungszuschnitt einen Fehler
aufweist, wird dieser bis dahin noch zum Einbringen in
den Transportweg vorgesehene Verpackungszuschnitt
anstelle des Einbringens in den Transportweg in das Auf-
fangbehältnis weitergeleitet. Da dieser Verpackungszu-
schnitt, der einen Fehler aufweist, hierdurch nicht für das
Einbringen bereitsteht, muss die Verpackungsvorrich-
tung entsprechend geregelt werden, um das Ausschleu-
sen bzw. Ausleiten des einen Fehler aufweisenden Ver-
packungszuschnittes kompensieren zu können.
[0048] Sowohl die Zuführeinrichtung als auch die Ho-
rizontalfördereinrichtung stehen mit der Steuer- und/oder
Regeleinrichtung in Verbindung. Wird ein jeweiliger ei-
nen Fehler aufweisende Verpackungszuschnitt ausge-
schleust bzw. ausgesondert, kann die Steuer- und/oder
Regeleinrichtung eine Fördergeschwindigkeit der Hori-
zontalfördereinrichtung und ggf. eine Fördergeschwin-
digkeit des als Bestandteil der Horizontalfördereinrich-
tung ausgebildeten ersten Transportbandes temporär re-
duzieren, so dass eine ehemals zum Auffahren auf den
einen Fehler aufweisenden Verpackungszuschnitt vor-
bestimmte Gruppe an Artikeln bzw. Gruppe an Geträn-
kebehältern nun auf einen nachfolgenden über die Zu-
führeinrichtung in den Transportweg der Artikel bzw. Ge-
tränkebehälter eingebrachten Verpackungszuschnitt
auffährt.
[0049] Alternativ kann es sein, dass die Zuführeinrich-

tung über die Steuer- und/oder Regeleinrichtung derart
geregelt wird, dass die Zuführeinrichtung bei Ausleiten
bzw. Aussondern eines jeweiligen einen Fehler aufwei-
senden Verpackungszuschnittes die vorgegebene Takt-
frequenz einhalten kann. Insbesondere kann hierzu eine
Fördergeschwindigkeit des Förderabschnittes temporär
erhöht werden. Auch kann die Saug- und/oder Greifein-
richtung zum Abtrennen eines zusätzlichen Verpa-
ckungszuschnittes angesteuert werden, um das Fehlen
des in das Auffangbehältnis weitergeleiteten bzw. einen
Fehler aufweisenden Verpackungszuschnittes zu kom-
pensieren.
[0050] Denkbar ist auch, dass eine Fördergeschwin-
digkeit der den jeweiligen Verpackungszuschnitt in Rich-
tung der optischen Erfassungseinrichtung bewegenden
Zahnriemen temporär erhöht wird.
[0051] Sofern sich die Verpackungsvorrichtung in ei-
nem regulären Verpackungsbetrieb befindet, sind die be-
förderten Verpackungszuschnitte nicht fehlerbehaftet. In
diesem Fall werden über die Zuführeinrichtung bzw. den
Förderabschnitt der Zuführeinrichtung fehlerlose Verpa-
ckungszuschnitte mit vorgegebener Taktfrequenz in ei-
nen Transportweg der Artikel bzw. Getränkebehälter ein-
gebracht. Die Horizontalfördereinrichtung bewegt die be-
reits zu Gruppen zusammengefassten Artikel bzw. die
bereits zu Gruppen zusammengefassten Getränkebe-
hälter mit gleichbleibender Fördergeschwindigkeit. Die
Horizontalfördereinrichtung und die Zuführeinrichtung
werden hierzu über die Steuer- und/oder Regeleinrich-
tung angesteuert, welche auch mit der optischen Erfas-
sungseinrichtung in Verbindung steht.
[0052] Sofern auch nur ein Verpackungszuschnitt, der
bereits von der Saug- und/oder Greifeinrichtung vom Sta-
pel abgenommen und an die Zahnriemen weitergegeben
wurde, mindestens einen Fehler aufweist, ist dieser feh-
lerbehaftete Verpackungszuschnitt bereits in Richtung
der optischen Erfassungseinrichtung bewegt worden.
Die optische Erfassungseinrichtung steht mit der Steuer-
und/oder Regeleinrichtung in Verbindung, welche unter
Zuhilfenahme der optischen Erfassungseinrichtung er-
kennt, dass der Verpackungszuschnitt einen Fehler auf-
weist.
[0053] In einem weiteren Schritt hat die Steuer-
und/oder Regeleinrichtung bereits erkannt, dass der Ver-
packungszuschnitt einen Fehler aufweist und den einen
Fehler aufweisenden Verpackungszuschnitt auf den Ab-
schnitt der Transporteinrichtung bewegt, über welchen
Abschnitt der einen Fehler aufweisende Verpackungs-
zuschnitt ausgeleitet bzw. ausgesondert werden kann.
Auch der flächige Verpackungszuschnitt, welcher auf
den einen Fehler aufweisenden Verpackungszuschnitt
folgt, wurde über die Steuer- und/oder Regeleinrichtung
unter Zuhilfenahme der optischen Erfassungseinrich-
tung überprüft, wobei festgestellt wurde, dass dieser Ver-
packungszuschnitt keinen Fehler aufweist.
[0054] In einem weiteren Schritt wird über die Steuer-
und/oder Regeleinrichtung eine in Richtung nach unten
orientierte und für ein Ausleiten des fehlerbehafteten flä-
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chigen Verpackungszuschnittes vorgesehene Senkbe-
wegung eingeleitet. Die bereits auf dem Förderabschnitt
der Transporteinrichtung befindlichen flächigen Verpa-
ckungszuschnitte werden hierbei weiterhin über den För-
derabschnitt in Richtung der über die Horizontalförder-
einrichtung bewegten Gruppen an Artikeln bzw. Gruppen
an Getränkebehältern transportiert. Um zu verhindern,
dass der auf dem Abschnitt angeordnete, einen Fehler
aufweisende flächige Verpackungszuschnitt ungewollt
seinen Kontakt zum Abschnitt verliert, kann eine ortsfest
an dem Abschnitt angeordnete Führung vorgesehen
sein.
[0055] Nachfolgend verliert der einen Fehler aufwei-
sende Verpackungszuschnitt seinen Kontakt zum wei-
terhin in Richtung nach unten geschwenkten Abschnitt
der Transporteinrichtung und wird in das Auffangbehält-
nis weitergeführt. Während eine Partie des einen Fehler
aufweisenden Verpackungszuschnittes noch auf dem
Abschnitt der Transporteinrichtung aufliegt, wurde be-
reits ein nachfolgender flächiger Verpackungszuschnitt
auf dem Abschnitt, der weiterhin in Richtung nach unten
geschwenkt ist, angeordnet.
[0056] Der fehlerlose flächige Verpackungszuschnitt
kann vom Abschnitt an den Förderabschnitt übergeben
werden, welcher den flächigen Verpackungszuschnitt in
Richtung der Gruppen an Artikeln bzw. Gruppen an Ge-
tränkebehältern bewegt. Eine Regelung zum Ausglei-
chen des nun im Auffangbehältnis befindlichen und einen
Fehler aufweisenden flächigen Verpackungszuschnittes
kann entsprechend vorheriger Beschreibung erfolgen.
Wird bei einem weiteren mittels der Steuer- und/oder Re-
geleinrichtung unter Zuhilfenahme der optischen Erfas-
sungseinrichtung überprüften flächigen Verpackungszu-
schnitt ein Fehler erkannt, so kann die Verpackungsvor-
richtung auch diesen weiteren flächigen und einen Fehler
aufweisenden Verpackungszuschnitt gemäß vorheriger
Beschreibung ausleiten bzw. in das Auffangbehältnis
weiterleiten.
[0057] Die Horizontalfördereinrichtung kann neben
dem ersten Transportband, auf welchem Artikel bzw. Ge-
tränkebehälter, die ggf. bereits zu Gruppen zusammen-
gefasst sein können, in bzw. entlang der Förderrichtung
horizontal bewegt werden, eine auf das erste Transport-
band in Förderrichtung folgende weitere Fördereinrich-
tung aufweisen, welche in denkbaren Ausführungsfor-
men beispielsweise durch mehrere umlaufend sowie pa-
rallel zueinander geführte Förderketten oder durch meh-
rere umlaufend sowie parallel zueinander geführte För-
derriemen ausgebildet sein kann.
[0058] Auch kann es sein, dass die weitere Förderein-
richtung durch ein weiteres Transportband gebildet ist.
Zudem kann sich zwischen dem als Bestandteil der Ho-
rizontalfördereinrichtung ausgebildetem Transportband
und der ebenso als Bestandteil der Horizontalförderein-
richtung ausgebildeten weiteren Fördereinrichtung ein
Spalt befinden. Über den Spalt können flächige Verpa-
ckungszuschnitte in den Transportweg der Artikel bzw.
Getränkebehälter eingebracht werden, wie dies zuvor

bereits beschrieben wurde.
[0059] Es kann hierbei sein, dass die jeweiligen flächi-
gen Verpackungszuschnitte vordere und hintere La-
schen besitzen, die zeitlich nach dem jeweiligen Einbrin-
gen in den Transportweg der Artikel bzw. Getränkebe-
hälter über den Spalt aufgerichtet werden müssen. Hier-
zu ist der weiteren Fördereinrichtung eine Gebindeform-
einheit in Förderrichtung nachgeordnet. Die jeweiligen
von der weiteren Fördereinrichtung in Förderrichtung be-
wegten, eine jeweilige Gruppierung von Artikeln bereits
tragenden und bis dahin noch nicht aufgerichtete vordere
und hintere Laschen aufweisenden flächigen Verpa-
ckungszuschnitte treten von der weiteren Fördereinrich-
tung sodann auf die Gebindeformeinheit über.
[0060] Über die Gebindeformeinheit werden die eine
jeweilige Gruppierung von Artikeln bereits tragenden flä-
chigen Verpackungszuschnitte weiter in Förderrichtung
bewegt, wobei eine Vielzahl an als Bestandteil der Ge-
bindeformeinheit ausgebildeten sowie umlaufend be-
wegten Faltfinger die vorderen und hinteren Laschen der
flächigen Verpackungszuschnitte aufrichten bzw. in
Richtung nach oben falten.
[0061] Sofern die jeweiligen flächigen Verpackungs-
zuschnitte keine vorderen und hinteren Laschen besit-
zen, die in Richtung nach oben gefaltet werden können,
kann es sein, dass die Horizontalfördereinrichtung an-
stelle der Gebindeformeinheit ein weiteres Transport-
band besitzt oder dass die Horizontalfördereinrichtung
keine Gebindeformeinheit aufweist.
[0062] Im Folgenden sollen Ausführungsbeispiele die
Erfindung und ihre Vorteile anhand der beigefügten Fi-
guren näher erläutern. Die Größenverhältnisse der ein-
zelnen Elemente zueinander in den Figuren entsprechen
nicht immer den realen Größenverhältnissen, da einige
Formen vereinfacht und andere Formen zur besseren
Veranschaulichung vergrößert im Verhältnis zu anderen
Elementen dargestellt sind.

Fig. 1 zeigt eine schematische Seitenansicht einer
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Verpa-
ckungsvorrichtung.

Fig. 2 zeigt eine schematische Perspektivansicht der
Ausführungsform der Verpackungsvorrichtung aus
Fig. 1.

Figuren 3 bis 8 zeigen jeweils eine weitere schema-
tische Perspektivansicht der Ausführungsform der
Verpackungsvorrichtung aus den Figuren 1 und 2
und verdeutlichen Schritte, wie sie bei diversen Aus-
führungsformen des erfindungsgemäßen Verfah-
rens vorgesehen sein können.

Fig. 9A und Fig. 9B zeigen gemeinsam eine Ausfüh-
rungsform einer Horizontalfördereinrichtung, wie sie
als Bestandteil diverser Ausführungsformen einer
Verpackungsvorrichtung vorgesehen sein kann
bzw. wie sie zur Umsetzung für diverse Ausfüh-
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rungsformen des Verfahrens Verwendung finden
kann.

Fig. 10 zeigt im Flussdiagramm eine Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0063] Für gleiche oder gleich wirkende Elemente der
Erfindung werden identische Bezugszeichen verwendet.
Ferner werden der Übersicht halber nur Bezugszeichen
in den einzelnen Figuren dargestellt, die für die Beschrei-
bung der erforderlich sind. Die dargestellten Ausfüh-
rungsformen stellen lediglich Beispiele dar, wie die Er-
findung ausgestaltet sein kann, und stellen keine ab-
schließende Begrenzung dar.
[0064] Die Fig. 1 zeigt eine schematische Seitenan-
sicht einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Verpackungsvorrichtung 1. Die Verpackungsvorrichtung
1 umfasst eine Horizontalfördereinrichtung 7, welche bei-
spielsweise gemäß dem Ausführungsbeispiel aus Figu-
ren 9 ausgebildet sein kann und mittels welcher Artikel
3, die vorliegend durch Getränkebehälter 5 ausgebildet
sind, entlang der mittels Pfeildarstellung angedeuteten
Förderrichtung FR bewegt werden.
[0065] Bestandteil der Verpackungsvorrichtung 1 ist
eine Zuführeinrichtung 4, die unterhalb einer durch die
Horizontalfördereinrichtung 7 ausgebildeten Transporte-
bene positioniert ist. Über die Zuführeinrichtung 4 können
flächige Verpackungszuschnitte 2 (vgl. Fig. 2) in einen
Transportweg der Artikel 3 bzw. Getränkebehälter 5 ein-
gebracht werden, so dass die Artikel 3 bzw. Getränke-
behälter 5 während ihrer fortlaufenden und über die Ho-
rizontalfördereinrichtung 7 bewirkten Bewegung auf die
in den Transportweg eingebrachten Verpackungszu-
schnitte 2 auffahren. Die Verpackungszuschnitte 2 kön-
nen eine ebene Aufstandsfläche für Artikel 3 ausbilden.
In diversen Ausführungsformen können die Verpa-
ckungszuschnitte 2 Ränder besitzen, die nach Auffahren
der Artikel 3 auf einen jeweiligen Verpackungszuschnitt
2 in Richtung nach oben gefaltet werden.
[0066] Die Verpackungsvorrichtung 1 umfasst ein Ma-
gazin 11, in welchem mehrere Verpackungszuschnitte 2
in gestapelter Form bzw. als Stapel 13 angeordnet sind.
Zudem umfasst die Verpackungsvorrichtung 1 eine
Saug- und/oder Greifeinrichtung 15, welche als Bestand-
teil der Zuführeinrichtung 4 ausgebildet ist und einen je-
weiligen zuoberst als Bestandteil des Stapels 13 ausge-
bildeten flächigen Verpackungszuschnitt 2 vom Stapel
13 entgegennehmen kann. Die Saug- und/oder Greifein-
richtung 15 kann sodann einen jeweiligen vom Stapel 13
entgegengenommenen flächigen Verpackungszuschnitt
2 zwischen zwei Zahnriemen 16 der Zuführeinrichtung 4
einbringen, welche Zahnriemen 16 umlaufend bewegt
werden und hierdurch einen jeweiligen eingebrachten
Verpackungszuschnitt 2 in Richtung einer optischen Er-
fassungseinrichtung 18 fördern. Die Saug- und/oder
Greifeinrichtung 15 wird hierbei über die Steuer-
und/oder Regeleinrichtung S gesteuert bzw. betätigt. Auf
eine Transferposition, aus welcher die Zahnriemen 16

den jeweiligen Verpackungszuschnitt 2 von der Saug-
und/oder Greifeinrichtung 15 entgegennehmen, wird in
Fig. 1 mit Ziffer 20 verwiesen.
[0067] Die Zahnriemen 16 werden umlaufend ange-
trieben und bewegen hierbei den jeweiligen im Bereich
der Transferposition 20 entgegengenommenen Verpa-
ckungszuschnitt 20 in Richtung einer optischen Erfas-
sungseinrichtung 18, die beispielsweise eine Licht-
schranke und/oder eine Kamera umfassen kann.
[0068] Die Praxis hat gezeigt, dass während einer fort-
laufenden Entnahme an Verpackungszuschnitten 2 vom
Stapel 13 einzelne über die Zahnriemen 16 entgegen-
genommene Verpackungszuschnitte 2 einen Fehler auf-
weisen können. Beispielsweise kann ein Fehler vorlie-
gen, wenn eine Dimensionierung eines jeweiligen Ver-
packungszuschnittes 2 nicht mit einer vorgegebenen
Soll-Dimensionierung übereinstimmt bzw. wenn Abmes-
sungen von Verpackungszuschnitten 2 zu groß oder zu
klein ausgebildet sind. Auch kann es sein, dass eine Po-
sition von über die Zahnriemen 16 entgegengenomme-
nen Verpackungszuschnitten 2 nicht mit einer gewollten
bzw. vorgegebenen Soll-Position übereinstimmt. Auch
können mehrere Verpackungszuschnitte 2 auf dem Sta-
pel 13 aufgrund elektrostatischer Adhäsion und/oder me-
chanischen Verhakens aneinander haften, so dass über
die Saug- und/oder Greifeinrichtung 15 ungewollt meh-
rere aneinander haftende Verpackungszuschnitte 2 im
Bereich der Transferposition 20 an die Zahnriemen 16
übergeben werden. Auch solche aneinander haftende
Verpackungszuschnitte 2 sind nicht dafür geeignet, in
den Transportweg der Artikel 3 bzw. Getränkebehälter 5
eingebracht zu werden und bilden daher einen Fehler
aus.
[0069] Die optische Erfassungseinrichtung 18 steht mit
der Steuer- und/oder Regeleinrichtung S in Verbindung.
Unter Zuhilfenahme der optischen Erfassungseinrich-
tung 18 ist die Steuer- und/oder Regeleinrichtung S in
der Lage, einen Fehler jeweiliger via die Zahnriemen 16
in den Bereich der optischen Erfassungseinrichtung 18
bewegter flächiger Verpackungszuschnitte 2 zu erken-
nen. Da solche Verpackungszuschnitte 2 nicht dazu ge-
eignet sind, in den Transportweg der Artikel 3 bzw. Ge-
tränkebehälter 5 eingebracht zu werden, wird, wie nach-
folgend noch beschrieben, ein Abschnitt 27 der als Be-
standteil der Zuführeinrichtung 4 ausgebildeten und flä-
chige Verpackungszuschnitte 2 bewegenden Transpor-
teinrichtung 25 in Richtung nach unten geschwenkt. Hier-
durch werden solche einen Fehler aufweisenden Verpa-
ckungszuschnitte 2’ (vgl. Fig. 3) jeweils in ein
Auffangbehältnis 28 weitergeleitet, wohingegen Verpa-
ckungszuschnitte 2, bei deren Überprüfung kein Fehler
erkannt wurde, über den Förderabschnitt 29 der Trans-
porteinrichtung 25 in den Transportweg der Artikel 3 bzw.
Getränkebehälter 5 eingebracht werden. Dem Abschnitt
27 der Transporteinrichtung 25 ist eine Führung 32 zu-
geordnet, über welche verhindert werden kann, dass ein
jeweiliger Verpackungszuschnitt 2’, der einen Fehler auf-
weist, den in Richtung nach unten geneigten Abschnitt
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27 vor dem Weiterleiten in das Auffangbehältnis 28 un-
gewollt verlässt. Hierzu ist die Führung 32 ortsfest am
Abschnitt 27 angeordnet.
[0070] Die Bezugsziffer 30 verweist somit in Fig. 1 auf
einen Überprüfungsbereich, in welchem festgestellt wird,
ob jeweilige bis dahin zum Einbringen in den Transport-
weg von Artikeln 3 bzw. Getränkebehältern 5 vorgese-
hene Verpackungszuschnitte 2 einen Fehler ausbilden.
Sofern bei einzelnen Verpackungszuschnitten 2’ erkannt
wird, dass diese einen Fehler ausbilden, werden solche
Verpackungszuschnitte 2’ mittels der vorhergehend be-
schriebenen und in Richtung nach unten orientierten
Schwenkbewegung des Abschnittes 27 in das Auffang-
behältnis 28 weitergeleitet. Sofern bei Verpackungszu-
schnitten 2 kein Fehler festgestellt wird, bleibt der im
Überprüfungsbereich 30 befindliche und als Bestandteil
der Transporteinrichtung 25 ausgebildete Abschnitt 27
in der horizontal orientierten Position gemäß Fig. 1 und
wird nicht in Richtung nach unten geschwenkt. Hierdurch
werden jeweilige fehlerlose Verpackungszuschnitte 2
über den in einem Förderbereich 40 der Verpackungs-
vorrichtung 1 angeordneten Förderabschnitt 29 in den
Transportweg der Artikel 3 bzw. Getränkebehälter 5 ein-
gebracht, wobei mehrere Artikel 3 bzw. Getränkebehäl-
ter 5 auf einen jeweiligen in ihren Transportweg einge-
brachten fehlerlosen Verpackungszuschnitt 2 auffahren.
[0071] Sofern über einen bestimmten Zeitverlauf von
der Steuer- und/oder Regeleinrichtung S unter Zuhilfe-
nahme der optischen Erfassungseinrichtung 18 keine
Fehler bei Verpackungszuschnitten 2 erkannt werden,
wird die Horizontalfördereinrichtung 7 mit gleichbleiben-
der Fördergeschwindigkeit betrieben, so dass über den
Zeitverlauf eine gleichbleibende Anzahl an Artikeln 3
bzw. Getränkebehältern 5 entlang der Horizontalförder-
einrichtung 7 bewegt wird. Auch werden über die min-
destens eine Zuführeinrichtung 4 flächige Verpackungs-
zuschnitte 2 mit vorgegebener und an die gleichbleiben-
de Fördergeschwindigkeit der Horizontalfördereinrich-
tung 7 angepasster Taktfrequenz in den Transportweg
der Artikel 3 bzw. Getränkebehälter 5 eingebracht.
[0072] Sofern ein Verpackungszuschnitt 2 einen Feh-
ler aufweist, wird dieser bis dahin noch zum Einbringen
in den Transportweg vorgesehene Verpackungszu-
schnitt 2’ anstelle des Einbringens in das Auffangbehält-
nis 28 weitergeleitet. Da dieser Verpackungszuschnitt 2’,
der einen Fehler aufweist, hierdurch nicht für das Ein-
bringen bereitsteht, muss die Verpackungsvorrichtung 1
entsprechend geregelt werden, um das Ausschleusen
bzw. Ausleiten des einen Fehler aufweisenden Verpa-
ckungszuschnittes 2’ zu kompensieren. Sowohl die Zu-
führeinrichtung 4 als auch die Horizontalfördereinrich-
tung 7 stehen mit der Steuer- und/oder Regeleinrichtung
S in Verbindung. Wird ein jeweiliger einen Fehler aufwei-
sende Verpackungszuschnitt ausgeschleust bzw. aus-
gesondert, kann die Steuer- und/oder Regeleinrichtung
S eine Fördergeschwindigkeit der Horizontalförderein-
richtung 7 und ggf. eine Fördergeschwindigkeit des als
Bestandteil der Horizontalfördereinrichtung 7 ausgebil-

deten ersten Transportbandes 8 (vgl. Figuren 9) tempo-
rär reduzieren, so dass eine ehemals zum Auffahren auf
den einen Fehler aufweisenden Verpackungszuschnitt
2’ vorbestimmte Gruppe an Artikeln 3 bzw. Gruppe an
Getränkebehältern 5 nun auf einen nachfolgenden über
die Zuführeinrichtung 4 in den Transportweg der Artikel
3 bzw. Getränkebehälter 5 eingebrachten Verpackungs-
zuschnitt 2 auffährt.
[0073] Alternativ kann es sein, dass die Zuführeinrich-
tung 4 über die Steuer- und/oder Regeleinrichtung S der-
art geregelt wird, dass die Zuführeinrichtung 4 bei Aus-
leiten bzw. Aussondern eines jeweiligen einen Fehler
aufweisenden Verpackungszuschnittes 2 die vorgege-
bene Taktfrequenz einhalten kann. Insbesondere kann
hierzu eine Fördergeschwindigkeit des Förderabschnit-
tes 29 temporär erhöht werden. Auch kann die Saug-
und/oder Greifeinrichtung 15 zum Abtrennen eines zu-
sätzlichen Verpackungszuschnittes 2 angesteuert wer-
den, um das Fehlen des in das Auffangbehältnis 28 wei-
tergeleiteten bzw. einen Fehler aufweisenden Verpa-
ckungszuschnittes 2’ zu kompensieren. Denkbar ist
auch, dass eine Fördergeschwindigkeit der den jeweili-
gen Verpackungszuschnitt 2 in Richtung der optischen
Erfassungseinrichtung 18 bewegenden Zahnriemen 16
temporär erhöht wird.
[0074] Die Fig. 2 zeigt eine schematische Perspektiv-
ansicht der Ausführungsform der Verpackungsvorrich-
tung 1 aus Fig. 1. Die Verpackungsvorrichtung 1 befindet
sich in Fig. 2 in einem regulären Verpackungsbetrieb, bei
welchem keiner der in Fig. 2 mit dargestellten Verpa-
ckungszuschnitte 2 einen Fehler ausbildet. Über die Zu-
führeinrichtung 4 bzw. den Förderabschnitt 29 der Zu-
führeinrichtung 4 werden fehlerlose Verpackungszu-
schnitte 2 mit vorgegebener Taktfrequenz in einen Trans-
portweg der Artikel 3 bzw. Getränkebehälter 5 einge-
bracht. Die Horizontalfördereinrichtung 7 bewegt die be-
reits zu Gruppen zusammengefassten Artikel 3 bzw. die
bereits zu Gruppen zusammengefassten Getränkebe-
hälter 5 mit gleichbleibender Fördergeschwindigkeit. Die
Horizontalfördereinrichtung 7 und die Zuführeinrichtung
4 werden hierzu über die Steuer- und/oder Regeleinrich-
tung S angesteuert, welche auch mit der optischen Er-
fassungseinrichtung 18 in Verbindung steht.
[0075] Die schematische Perspektivdarstellung der
Fig. 3 zeigt weiterhin die Verpackungsvorrichtung 1 aus
den Figuren 1 und 2. Unter Verweis mit Ziffer 2’ ist ein
Verpackungszuschnitt dargestellt, welcher mindestens
einen Fehler gemäß vorheriger Beschreibung zu Fig. 1
aufweist. Der Verpackungszuschnitt 2’, welcher einen
Fehler aufweist, wurde bereits von der Saug- und/oder
Greifeinrichtung 15 vom Stapel 13 abgenommen und an
die Zahnriemen 16 weitergegeben, welche den Verpa-
ckungszuschnitt 2’, der einen Fehler aufweist, in Rich-
tung der optischen Erfassungseinrichtung 18 bewegt ha-
ben. Wie vorhergehend erwähnt, steht die optische Er-
fassungseinrichtung 18 mit der Steuer- und/oder Rege-
leinrichtung S in Verbindung, welche in Fig. 3 unter Zu-
hilfenahme der optischen Erfassungseinrichtung 18 er-

17 18 



EP 3 549 879 A1

11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

kennt, dass der Verpackungszuschnitt 2’ einen Fehler
aufweist.
[0076] Die schematische Perspektivdarstellung der
Fig. 4 zeigt die Verpackungsvorrichtung 1 aus den Figu-
ren 1 bis 3 sowie einen weiteren Schritt, wie er auf den
Verfahrensschritt aus Fig. 3 zeitlich folgt. Die Steuer-
und/oder Regeleinrichtung S hat bereits erkannt, dass
der Verpackungszuschnitt 2’ einen Fehler aufweist und
den einen Fehler aufweisenden Verpackungszuschnitt
2’ auf den Abschnitt 27 der Transporteinrichtung 25 be-
wegt, über welchen Abschnitt 27 der einen Fehler auf-
weisende Verpackungszuschnitt 2’ ausgeleitet bzw. aus-
gesondert werden kann. Auch der flächige Verpackungs-
zuschnitt 2, welcher auf den einen Fehler aufweisenden
Verpackungszuschnitt 2’ folgt, wurde über die Steuer-
und/oder Regeleinrichtung S unter Zuhilfenahme der op-
tischen Erfassungseinrichtung 18 überprüft, wobei fest-
gestellt wurde, dass dieser Verpackungszuschnitt 2 kei-
nen Fehler aufweist.
[0077] Die schematische Perspektivdarstellung der
Fig. 5 zeigt die Verpackungsvorrichtung 1 aus den Figu-
ren 1 bis 4 sowie einen weiteren Schritt, wie er auf den
Verfahrensschritt aus Fig. 4 zeitlich folgt. Über die Steu-
er- und/oder Regeleinrichtung S wurde bereits eine in
Richtung nach unten orientierte und für ein Ausleiten des
einen Fehler aufweisenden flächigen Verpackungszu-
schnittes 2’ vorgesehene Senkbewegung eingeleitet. Die
bereits auf dem Förderabschnitt 29 der Transporteinrich-
tung 25 befindlichen flächigen Verpackungszuschnitte 2
werden hierbei weiterhin über den Förderabschnitt 29 in
Richtung der via die Horizontalfördereinrichtung 7 be-
wegten Gruppen an Artikeln 3 bzw. Gruppen an Geträn-
kebehältern 5 transportiert. Um zu verhindern, dass der
auf dem Abschnitt 27 angeordnete, einen Fehler aufwei-
sende flächige Verpackungszuschnitt 2’ ungewollt sei-
nen Kontakt zum Abschnitt 27 verliert, kann eine ortsfest
an dem Abschnitt 27 angeordnete und in Fig. 5 nicht mit
dargestellte Führung 24 entsprechend Fig. 1 vorgesehen
sein.
[0078] Die schematische Perspektivdarstellung der
Fig. 6 zeigt die Verpackungsvorrichtung 1 aus den Figu-
ren 1 bis 5 sowie einen weiteren Schritt, wie er auf den
Verfahrensschritt aus Fig. 5 zeitlich folgt. Wie Fig. 6 zeigt,
verliert der einen Fehler aufweisende Verpackungszu-
schnitt 2’ seinen Kontakt zum weiterhin in Richtung nach
unten geschwenkten Abschnitt 27 der Transporteinrich-
tung 25 und wird in das Auffangbehältnis 28 weiterge-
führt. Während eine Partie des einen Fehler aufweisen-
den Verpackungszuschnittes 2’ noch auf dem Abschnitt
27 der Transporteinrichtung 25 aufliegt, wurde bereits
ein nachfolgender flächiger Verpackungszuschnitt 2 auf
dem Abschnitt 27, der weiterhin in Richtung nach unten
geschwenkt ist, angeordnet.
[0079] Die schematische Perspektivdarstellung der
Fig. 7 zeigt die Verpackungsvorrichtung 1 aus den Figu-
ren 1 bis 6 sowie einen weiteren Schritt, wie er auf den
Verfahrensschritt aus Fig. 6 zeitlich folgt. Insbesondere
lässt eine Zusammenschau der Figuren 6 und 7 erken-

nen, dass der in Fig. 6 zum Aussondern bzw. Ausleiten
des einen Fehler aufweisenden Verpackungszuschnit-
tes 2’ in Richtung nach unten geschwenkte Abschnitt 27
der Transporteinrichtung 25 in Fig. 7 zusammen mit dem
aufliegenden fehlerlosen flächigen Verpackungszu-
schnitt 2 in Richtung nach oben zurückgeschwenkt wur-
de.
[0080] Entsprechend Fig. 8 kann der fehlerlose flächi-
ge Verpackungszuschnitt 2 vom Abschnitt 27 an den För-
derabschnitt 29 übergeben werden, welcher den flächi-
gen Verpackungszuschnitt 2 in Richtung der Gruppen an
Artikeln 3 bzw. Gruppen an Getränkebehältern 5 bewegt.
Eine Regelung zum Ausgleichen des nun im Auffangbe-
hältnis 28 befindlichen und einen Fehler aufweisenden
flächigen Verpackungszuschnittes 2’ kann entsprechend
vorheriger Beschreibung zu Fig. 1 erfolgen. Wird bei ei-
nem weiteren mittels der Steuer- und/oder Regeleinrich-
tung S unter Zuhilfenahme der optischen Erfassungsein-
richtung 18 überprüften flächigen Verpackungszuschnitt
2 ein Fehler erkannt, so kann die Verpackungsvorrich-
tung 1 auch diesen weiteren flächigen und einen Fehler
aufweisenden Verpackungszuschnitt 2’ gemäß vorheri-
ger Beschreibung zu den Figuren 3 bis 7 ausleiten bzw.
in das Auffangbehältnis 28 weiterleiten.
[0081] Die Figuren 9A und 9B zeigen eine Ausfüh-
rungsform einer Horizontalfördereinrichtung 7, wie sie
als Bestandteil diverser Ausführungsformen einer Ver-
packungsvorrichtung 1 vorgesehen sein kann bzw. wie
sie zur Umsetzung für diverse Ausführungsformen des
Verfahrens 100 (vgl. Fig. 10) Verwendung finden kann.
So zeigt Fig. 9A eine schematische Seitenansicht der
Horizontalfördereinrichtung 7 und Fig. 9B eine schema-
tische Draufsicht auf die Horizontalfördereinrichtung 7
aus Fig. 9A.
[0082] Die Horizontalfördereinrichtung 7 umfasst ein
erstes Transportband 8, auf welchem Artikel 3 bzw. Ge-
tränkebehälter 5, die ggf. bereits zu Gruppen zusammen-
gefasst sein können, in bzw. entlang der Förderrichtung
FR horizontal bewegt werden. Auf das erste Transport-
band 8 folgt in Förderrichtung FR eine weitere Förder-
einrichtung 9, welche in denkbaren Ausführungsformen
beispielsweise durch mehrere umlaufend sowie parallel
zueinander geführte Förderketten oder durch mehrere
umlaufend sowie parallel zueinander geführte Förderrie-
men ausgebildet sein kann. Auch kann es sein, dass die
weitere Fördereinrichtung 9 durch ein weiteres Trans-
portband ausgebildet ist. Figuren 9A und 9B lassen zu-
dem erkennen, dass sich zwischen dem als Bestandteil
der Horizontalfördereinrichtung 7 ausgebildetem Trans-
portband und der ebenso als Bestandteil der Horizontal-
fördereinrichtung 7 ausgebildeten weiteren Förderein-
richtung 9 ein Spalt 50 befindet. Über den Spalt 50 kön-
nen flächige Verpackungszuschnitte 2 (vgl. Figuren 2 bis
8) in den Transportweg der Artikel 3 bzw. Getränkebe-
hälter 5, wie vorhergehend bereits beschrieben, einge-
bracht werden.
[0083] Es kann hierbei sein, dass die jeweiligen flächi-
gen Verpackungszuschnitte 2 (vgl. Figuren 2 bis 8) vor-

19 20 



EP 3 549 879 A1

12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

dere und hintere Laschen besitzen, die zeitlich nach dem
jeweiligen Einbringen in den Transportweg der Artikel 3
bzw. Getränkebehälter 5 über den Spalt 50 aufgerichtet
werden müssen. Hierzu ist der weiteren Fördereinrich-
tung 9 eine Gebindeformeinheit 10 in Förderrichtung FR
nachgeordnet. Die jeweiligen von der weiteren Förder-
einrichtung 9 in Förderrichtung FR bewegten, eine jewei-
lige Gruppierung von Artikeln 3 bereits tragenden und
bis dahin noch nicht aufgerichtete vordere und hintere
Laschen aufweisenden flächigen Verpackungszuschnit-
te 2 treten von der weiteren Fördereinrichtung 9 sodann
auf die Gebindeformeinheit 10 über.
[0084] Über die Gebindeformeinheit 10 werden die ei-
ne jeweilige Gruppierung von Artikeln 3 bereits tragen-
den flächigen Verpackungszuschnitte 2 weiter in Förder-
richtung FR bewegt, wobei eine Vielzahl an als Bestand-
teil der Gebindeformeinheit 10 ausgebildeten sowie um-
laufend bewegten Faltfinger 12 die vorderen und hinteren
Laschen der flächigen Verpackungszuschnitte 2 aufrich-
ten bzw. in Richtung nach oben falten. Sofern die jewei-
ligen flächigen Verpackungszuschnitte 2 keine vorderen
und hinteren Laschen besitzen, die in Richtung nach
oben gefaltet werden können, kann es sein, dass die
Horizontalfördereinrichtung 7 anstelle der Gebindeform-
einheit 10 ein weiteres Transportband besitzt oder dass
die Horizontalfördereinrichtung 7 keine Gebindeformein-
heit 10 aufweist.
[0085] Das Flussdiagramm der Fig. 10 verdeutlicht ei-
ne Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfah-
rens 100. Mittels der Verpackungsvorrichtung 1 gemäß
den vorhergehenden Figuren 1 bis 8 kann das Verfahren
100 entsprechend Fig. 10 umgesetzt werden. Weiter
kann zur Umsetzung des Verfahrens 100 nach Fig. 10
eine Verpackungsvorrichtung 1 gemäß den vorherge-
henden Figuren 1 bis 8 und ihrer zugehörigen Beschrei-
bung Verwendung finden. Die nachfolgenden Bezugs-
ziffern, welche zu den Schritten des Verfahrens 100 nach
Fig. 10 genannt werden, beziehen sich daher auf die Aus-
führungsform einer Verpackungsvorrichtung 1 gemäß Fi-
guren 1 bis 8.
[0086] Im Rahmen eines ersten Schrittes S1 werden
Artikel 3 über wenigstens eine Horizontalfördereinrich-
tung 7 bzw. über ein erstes ggf. als Bestandteil der Ho-
rizontalfördereinrichtung 7 gemäß Fig. 9 ausgebildetes
Transportband 8 bewegt. Ein weiterer oder zweiter
Schritt S2 sieht ein Überprüfen von zum Einbringen in
einen Transportweg der Artikel 3 vorgesehenen Verpa-
ckungszuschnitten 2 auf einen Fehler vor.
[0087] Sofern für flächige Verpackungszuschnitte 2
hierbei im Rahmen der Überprüfung kein Fehler erkannt
wird, werden in einem dritten Schritt S3 solche flächigen
Verpackungszuschnitte 2 in den Transportweg der Arti-
kel 3 eingebracht.
[0088] Wird hingegen im Rahmen der Überprüfung bei
einem flächigen Verpackungszuschnitt 2’ oder mehreren
flächigen Verpackungszuschnitten 2’ ein Fehler erkannt,
so werden in einem anstelle des dritten Schrittes S3 aus-
zuführenden vierten Schritt S4 solche einen Fehler auf-

weisenden flächigen Verpackungszuschnitte 2’ anstelle
des Einbringens in den Transportweg ausgesondert bzw.
ausgeleitet.
[0089] Die Ausführungsformen, Beispiele und Varian-
ten der vorhergehenden Absätze, die Ansprüche oder
die vorhergehende Beschreibung und die Figuren, ein-
schließlich ihrer verschiedenen Ansichten oder jeweili-
gen individuellen Merkmale, können unabhängig vonein-
ander oder in beliebiger Kombination verwendet werden.
Merkmale, die in Verbindung mit einer Ausführungsform
beschrieben werden, sind für alle Ausführungsformen
anwendbar, sofern die Merkmale nicht unvereinbar sind.
[0090] Wenn auch im Zusammenhang der Figuren ge-
nerell von "schematischen" Darstellungen und Ansichten
die Rede ist, so ist damit keineswegs gemeint, dass die
Figurendarstellungen und deren Beschreibung hinsicht-
lich der Offenbarung der Erfindung von untergeordneter
Bedeutung sein sollen. Der Fachmann ist durchaus in
der Lage, aus den schematisch und abstrakt gezeichne-
ten Darstellungen ausreichend Informationen zu entneh-
men, die ihm das Verständnis der Erfindung erleichtern,
ohne dass er etwa aus den gezeichneten und möglicher-
weise nicht exakt maßstabsgerechten Größenverhält-
nissen der Stückgüter und/oder Teilen der Vorrichtung
oder anderer gezeichneter Elemente in irgendeiner Wei-
se in seinem Verständnis beeinträchtigt wäre. Die Figu-
ren ermöglichen es dem Fachmann als Leser somit, an-
hand der konkreter erläuterten Umsetzungen des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens und der konkreter erläuter-
ten Funktionsweise der erfindungsgemäßen Verpa-
ckungsvorrichtung ein besseres Verständnis für den in
den Ansprüchen sowie im allgemeinen Teil der Beschrei-
bung allgemeiner und/oder abstrakter formulierten Erfin-
dungsgedanken abzuleiten.

Bezugszeichenliste

[0091]

1 Verpackungsvorrichtung
2 Verpackungszuschnitt
3 Artikel
4 Zuführeinrichtung
5 Getränkebehälter
7 Horizontalfördereinrichtung
8 Transportband, erstes Transportband
9 zweites Transportband
10 Gebindeformeinheit
11 Magazin
12 Faltfinger
13 Stapel
15 Saug- und/oder Greifeinrichtung
16 Zahnriemen
18 Optische Erfassungseinrichtung
20 Transferposition
24 Führung
25 Transporteinrichtung
27 Abschnitt der Transporteinrichtung
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28 Auffangbehältnis
29 Förderabschnitt
30 Überprüfungsbereich
32 Führung
40 Förderbereich
50 Spalt
100 Verfahren

FR Förderrichtung
S Steuer- und/oder Regeleinrichtung

S1 erster Schritt, erster Verfahrensschritt
S2 zweiter Schritt, zweiter Verfahrensschritt
S3 dritter Schritt, dritter Verfahrensschritt
S4 vierter Schritt, vierter Verfahrensschritt

Patentansprüche

1. Verpackungsvorrichtung (1) für Artikel (3) wie Ge-
tränkebehälter (5) oder dergleichen, umfassend

- wenigstens eine Horizontalfördereinrichtung
(7) zum Fördern von Artikeln (3) sowie
- mindestens eine Zuführeinrichtung (4), welche
flächige Verpackungszuschnitte (2) in einen
Transportweg der Artikel (3) einbringen kann,
so dass Artikel (3) während des Förderns über
die wenigstens eine Horizontalfördereinrichtung
(7) auf in den Transportweg eingebrachte flächi-
ge Verpackungszuschnitte (2) auffahren,

dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine Zuführeinrichtung (4) zum Er-
kennen und Ausleiten von bestimmten und bis dahin
zum Einbringen in den Transportweg vorgesehenen
flächigen Verpackungszuschnitten (2’) ausgebildet
ist, welche bestimmten und bis dahin zum Einbrin-
gen in den Transportweg vorgesehenen flächigen
Verpackungszuschnitte (2’) einen Fehler aufweisen.

2. Verpackungsvorrichtung nach Anspruch 1, bei wel-
cher die mindestens eine Zuführeinrichtung (4) we-
nigstens eine vorzugsweise als Kamera ausgebilde-
te optische Erfassungseinrichtung (18) besitzt, über
welche vorzugsweise als Kamera ausgebildete op-
tische Erfassungseinrichtung (18) ein Fehler von je-
weiligen bis dahin zum Einbringen in den Transport-
weg vorgesehenen flächigen Verpackungszuschnit-
ten (2) erkennbar ist.

3. Verpackungsvorrichtung nach Anspruch 1 oder An-
spruch 2, bei welcher die mindestens eine Zuführ-
einrichtung (4) wenigstens eine Transporteinrich-
tung (25) umfasst, die zum Einbringen von flächigen
Verpackungszuschnitten (2) in den Transportweg
der Artikel (3) ausgebildet ist, wobei ein Abschnitt
(27) der wenigstens einen Transporteinrichtung (25)

zum Ausleiten des jeweiligen einen Fehler aufwei-
senden flächigen Verpackungszuschnittes (2’)
schwenkbar ausgebildet ist.

4. Verpackungsvorrichtung nach Anspruch 3, bei wel-
cher der Abschnitt (27) der wenigstens einen Trans-
porteinrichtung (25) zum Ausleiten des jeweiligen ei-
nen Fehler aufweisenden flächigen Verpackungszu-
schnittes (2’) um eine zumindest näherungsweise
horizontal orientierte Achse in Richtung nach unten
schwenkbar ist.

5. Verpackungsvorrichtung nach Anspruch 3 oder An-
spruch 4, bei welcher die mindestens eine Zuführ-
einrichtung (4) wenigstens ein Auffangbehältnis (28)
umfasst, in welches wenigstens eine Auffangbehält-
nis (28) die wenigstens eine Transporteinrichtung
(25) einen jeweiligen flächigen Verpackungszu-
schnitt (2’), der einen Fehler aufweist, mittels einer
vorzugsweise in Richtung nach unten und um eine
zumindest näherungsweise horizontal orientierte
Achse gerichteten Schwenkbewegung ihres Ab-
schnittes (27) weiterleiten kann.

6. Verpackungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 5, bei welcher über die mindestens eine Zu-
führeinrichtung (4) flächige Verpackungszuschnitte
(2) mit vorgegebener Taktfrequenz in den Transport-
weg der Artikel (3) einbringbar sind, wobei die min-
destens eine Zuführeinrichtung (4) derart regelbar
ist, dass die mindestens eine Zuführeinrichtung (4)
im Falle eines Ausleitens eines jeweiligen einen Feh-
ler aufweisenden flächigen Verpackungszuschnittes
(2’) die vorgegebene Taktfrequenz einhalten kann.

7. Verpackungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 5, bei welcher die mindestens eine Zuführein-
richtung (4) und die wenigstens eine Horizontalför-
dereinrichtung (7) derart zusammenwirken, dass ei-
ne Fördergeschwindigkeit der wenigstens einen Ho-
rizontalfördereinrichtung (7) abgestimmt auf ein
Ausleiten eines jeweiligen einen Fehler aufweisen-
den flächigen Verpackungszuschnittes (2’) regelbar
ist.

8. Verfahren (100) zum Bereitstellen von flächigen Ver-
packungszuschnitten (2) für Artikel (3) wie Geträn-
kebehälter (5) oder dergleichen, umfassend folgen-
de Schritte:

- Fördern von Artikeln (3) sowie
- Einbringen von flächigen Verpackungszu-
schnitten (2) in einen Transportweg der Artikel
(3), wobei Artikel (3) während des Förderns auf
in den Transportweg eingebrachte flächige Ver-
packungszuschnitte (2) auffahren,
dadurch gekennzeichnet, dass
- zum Einbringen in den Transportweg vorgese-
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hene flächige Verpackungszuschnitte (2) auf ei-
nen Fehler überprüft werden und solche jewei-
ligen flächigen Verpackungszuschnitte (2’) an-
stelle des Einbringens in den Transportweg aus-
geleitet werden, bei deren Überprüfung ein Feh-
ler erkannt wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, bei welchem jeweilige
zum Einbringen in den Transportweg vorgesehene
flächige Verpackungszuschnitte (2) unter Zuhilfe-
nahme wenigstens einer optischen Erfassungsein-
richtung (18) und vorzugsweise unter Zuhilfenahme
wenigstens einer Kamera auf einen Fehler überprüft
werden.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder Anspruch 9, bei
welchem die flächigen Verpackungszuschnitte (2)
über wenigstens eine Transporteinrichtung (25) in
den Transportweg der Artikel (3) eingebracht wer-
den, wobei bei Erkennen eines Fehlers im Rahmen
der Überprüfung ein Abschnitt (27) der wenigstens
einen Transporteinrichtung (25) vorzugsweise um
eine zumindest näherungsweise horizontal orien-
tierte Achse in Richtung nach unten geschwenkt
wird, woraus resultierend der jeweilige flächige Ver-
packungszuschnitt (2’), bei dem im Rahmen der
Überprüfung ein Fehler erkannt wird, anstelle des
Einbringens in den Transportweg ausgeleitet wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10, bei welchem der je-
weilige flächige Verpackungszuschnitt (2’), bei dem
im Rahmen der Überprüfung ein Fehler erkannt wird,
anstelle des Einbringens in den Transportweg über
den vorzugsweise um eine zumindest näherungs-
weise horizontal orientierte Achse in Richtung nach
unten geschwenkten Abschnitt (27) der wenigstens
einen Transporteinrichtung (25) in ein Auffangbe-
hältnis (28) weitergeleitet wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 11, bei
welchem flächige Verpackungszuschnitte (2) über
mindestens eine Zuführeinrichtung (4) mit vorgege-
bener Taktfrequenz in den Transportweg der Artikel
(3) eingebracht werden, wobei die mindestens eine
Zuführeinrichtung (4) im Falle eines Ausleitens eines
jeweiligen flächigen Verpackungszuschnittes (2’)
zum Einhalten der bestimmten Taktfrequenz gere-
gelt wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 11, bei
welchem eine Fördergeschwindigkeit der Artikel (3)
abgestimmt auf ein jeweiliges Ausleiten eines jewei-
ligen flächigen Verpackungszuschnittes (2’) gere-
gelt wird.
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